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Steuern in der Praxis

Seit nunmehr knapp zweieinhalb 
Jahren gilt die neue Spendenre-
gelung: Spenden für Entwick-
lungs- und Katastrophenhilfe 
sowie für mildtätige Zwecke 
wurden zum steuerlichen Ab-
zugsposten. Voraussetzung 
hierfür war, dass die Empfänger 
auf einer Liste des Finanzminis-
teriums aufscheinen. Ab dem 
kommenden Jahr wird die Spen-
denabzugsfähigkeit nun noch-
mals erweitert. Zur großen Freu-
de von freiwilligen Feuerwehren, 
Umwelt- und Naturschutzorga-
nisationen und Tierschutzorga-
nisationen, die ein Tierheim be-
treiben. 

Um das Spendenaufkommen nach-
haltig zu erhöhen, wurde die Abzugs-
fähigkeit von Spenden im Rahmen 
der Steuerreform 2009 massiv ausge-
dehnt. So können Unternehmer seit 
2009 10 Prozent ihres Vorjahresge-

winnes auch an humanitäre Organi-
sationen, an Entwicklungshilfeorga-
nisationen oder an Katastrophen-
hilfsorganisationen spenden. Privat-
personen können maximal 10 Pro-
zent ihres Vorjahreseinkommens an 
derartige Organisationen spenden. Je 
nach Steuerklasse führt eine € 100- 
Spende zu einer Steuerersparnis in 
Höhe von € 36,50 oder € 50. 

Neue begünstigte 
Spendenempfänger

Konkret sind Spenden an folgende 
Spendenempfänger begünstigt, die... 
•• selbst mildtätige Zwecke unterstüt-
zen, d.h. Unterstützung von Perso-
nen in finanzieller Hinsicht bei ma-
terieller Not oder bei körperlichen, 
geistigen oder seelischen Gebre-
chen (z. B. Blindheit, Geisteskrank-
heit) 
•• Entwicklungs- oder Katastrophen-
hilfe betreiben 

•• oder für diese Zwecke Spenden 
sammeln. 

Alle begünstigten Spendenemp-
fänger werden derzeit auf der Home-
page des Finanzministeriums www.
bmf.gv.at veröffentlicht. 

Mit Beginn des nächsten Jahres 
sollen nun neue begünstigte Emp-
fänger dazukommen. Entsprechend 
dem Abgabenänderungsgesetz 2011 
wird der illustre Empfängerkreis um 
folgende Organisationen erweitert: 
•• freiwillige Feuerwehren und Lan-
desfeuerwehrenverbände
•• Organisationen, die sich dem Um-
welt-, Natur- und Artenschutz wid-
men 
•• Tierheime

Budget blieb 
unausgeschöpft

Der Finanzminister erweitert den 
begünstigten Empfängerkreis, weil 
das Plansoll nicht erfüllt wurde. 

Denn die bisherigen Spenden belie-
fen sich auf weniger als die budge-
tierten € 100 Millionen. Freilich freu-
en sich viele Tierschutzorganisatio-
nen über diese Neuerung – viele un-
ter ihnen fordern allerdings die rück-
wirkende steuerliche Anerkennung 
der Zuwendungen an ihr Haus mit 
Beginn 2009. Im Gegensatz zu den 
Feuerwehren müssen die Tierschutz-
organisationen die Aufnahme in die 
Liste der Organisationen beantragen, 
sobald das neue Gesetz in Kraft ist.

Präferenzen bei Spenden 
– Kinder und Tiere

Ganze €  420 Millionen wurden 
von Herr und Frau Österreicher 
letztes Jahr gespendet. Die Österrei-
cher zeigen dabei ganz klare Präfe-
renzen: Insgesamt spendeten sie im 
Vorjahr 28 Prozent des gesamten 
Spendenaufkommens für Kinder, 17 
Prozent für Tiere, 13 für Katastro-
phenhilfe im Inland, zwölf Prozent 
für Kirchen und religiöse Vereini-
gungen, elf Prozent für Katastro-
phen im Ausland sowie zehn Pro-
zent für die Bekämpfung des Hun-
gers in der Welt. Spitzenreiter bei 
den NGOs sind traditionell das Rote 
Kreuz und die Caritas. � n
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Spender können sich freuen 
Entsprechend dem Abgabenänderungsgesetz 2011 wird der Empfängerkreis erweitert. 

Von Mag. Susanne Glawatsch  
MEDplan

Fo
to

: M
ED

pl
an


